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31-753-3/3 Wa 
Vollzug der Jagdgesetze; 
Öffentliche Hegeschau 2025 
 

Allgemeinverfügung 
 
Die Revierinhaber werden verpflichtet, den Kopfschmuck des gesamten in ihren Jagdrevieren im letzten 
Jagdjahr erlegten oder verendet aufgefundenen Schalenwildes bei der öffentlichen Hegeschau 
 
- des Jagdschutz- und Jägervereins Landau am 15. März 2025 um 18:00 Uhr im Gasthaus Schachtner, 
Oberhöcking, 94405 Landau  
 
- der BJV Kreisgruppe Dingolfing am 21. März 2025 um 19:00 Uhr Gasthof Scheugenpflug in Dreifaltig-
keitsberg, 84164 Moosthenning   
 
vorzulegen. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg 
 Postfachanschrift: 11 01 65, 93014 Regensburg, 
 Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg, 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form erhoben werden. Die Klage 
muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung 
vom 22.06.2007 (GVBI S. 390) wurde das Widerspruchsverfahren in diesen Rechtsbereichen 
abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. 

 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen 
entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de) 

 Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit 01.07.2004 grund-
sätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 

 
 
Dingolfing, den 07.02.2025 
Landratsamt Dingolfing-Landau 
gez. 
Fischer 
Regierungsdirektorin 

--------------- 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2025 des Landkreises Dingolfing-Landau nach der Ge-
nehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde 
  
Gemäß § 59 Abs. 3 der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern wird für das Rechnungsjahr 2025 
folgende vom Kreistag am 16.12.2024 erlassene Haushaltssatzung bekannt gemacht: 

 
 

I.  
 

HAUSHALTSSATZUNG 
 

des Landkreises Dingolfing-Landau 
für das Haushaltsjahr 2025 

 
Der Kreistag erlässt gemäß Art. 57 ff Landkreisordnung folgende Haushaltssatzung des Landkreises 
Dingolfing-Landau für das Rechnungsjahr 2025 samt ihren Anlagen. 
 

§ 1 
 

Haushaltsvolumen 
 
1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird 
  
 im Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen und Ausgaben auf  163.131.100 Euro 
 
 und im Vermögenshaushalt 
 in den Einnahmen und Ausgaben auf 48.822.100 Euro 
 festgesetzt. 
 
 
2. Der Wirtschaftsplan des Kreisseniorenheimes „St. Antonius“ Mengkofen für das Haushaltsjahr 

2025 wird 
  
 im Erfolgsplan 
 in den Erträgen auf 3.564.500 Euro 
 in den Aufwendungen auf 3.741.800 Euro 
 
 und im Vermögensplan  
 in den Einnahmen und Ausgaben auf 1.036.700 Euro 
 festgesetzt. 
 
 
3.  Der Wirtschaftsplan des Kreisseniorenheimes „St. Josef“ Reisbach für das Haushaltsjahr 2025 

wird 
 
 im Erfolgsplan 
 in den Erträgen auf 3.343.100 Euro 
 in den Aufwendungen auf 3.942.700 Euro 
  
 und im Vermögensplan 
 in den Einnahmen und Ausgaben auf  3.068.500 Euro 
 festgesetzt. 
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§ 2 
 

Kredite 
 

1. Zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden Kredite in Höhe von 9.601.400 
Euro aufgenommen.  

  
2. Zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan des Kreisseniorenheimes „St. Josef“ Reis-

bach werden Kredite in Höhe von 1.962.000 Euro aufgenommen. Zur Finanzierung von Ausga-
ben im Vermögensplan des Kreisseniorenheimes „St. Antonius“ Mengkofen werden keine Kredite 
aufgenommen. 

 
 

§ 3 
 

 Verpflichtungsermächtigungen 
 

1. Verpflichtungsermächtigungen werden im Kreishaushalt festgesetzt in Höhe von 3.950.000 Euro. 
 
2. Verpflichtungsermächtigungen für das Kreisseniorenheim „St. Josef“ Reisbach werden im Ver-

mögensplan in Höhe von 5.250.000 Euro festgesetzt. Für das Kreisseniorenheim „St. Antonius“ 
Mengkofen werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt. 

 
 

§ 4 
 

Höchstbeträge Kassenkredite 
 

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt. 

 
2. Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Kreisseni-

orenheimes „St. Antonius“ Mengkofen werden auf 100.000 Euro festgesetzt. 
 
3. Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Kreisseni-

orenheimes „St. Josef“ Reisbach werden auf 200.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 

Ungedeckter Bedarf 
 

1. Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff des Finanz-
ausgleichsgesetzes umzulegen ist, wird auf 115.644.113 Euro (Umlagesoll) festgesetzt. 

 
2. Das Umlagesoll erhöht sich gegenüber 2024 um 3.941.693 Euro, das sind 3,53 %. 
 
3. Die Umlagekraftzahl beträgt für das Haushaltsjahr 2025  236.008.393 Euro. 
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§ 6 
 

Hebesatz Kreisumlage 
 

Nach Art. 18 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes wird der Kreisumlagehebesatz einheitlich auf 49 % 
festgesetzt. 
 

§ 7 
 

Inkrafttreten 
 

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft. 
 
 

II. 
 
Die Regierung von Niederbayern hat mit Schreiben vom 07.02.2025, Az. RNB-12.KR-1512.279-1-8-7, 
die rechtsaufsichtliche Genehmigung erteilt.  
 

III. 
 

Der Haushaltsplan und die Wirtschaftspläne der Seniorenheime, samt Anlagen, liegen gem. Art. 59 Abs. 
3 Landkreisordnung bis zur amtlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2026 im Landratsamt 
Dingolfing-Landau in Dingolfing, Obere Stadt 1, Zimmer 17, während der allgemeinen Geschäftsstun-
den öffentlich zur Einsichtnahme bereit.  
 
 
Dingolfing, den 13.02.2025 
Landkreis Dingolfing-Landau 
gez. 
Werner Bumeder 
Landrat 
 
 

------------ 
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Übung der Bundeswehr 
 
Die Bundeswehr führt am 25.02.2025 im Raum Dingolfing-Landau und Rottal-Inn eine Übung durch. 
Verband: 3./PzGrenBtl112, Bodenmaiser Straße 66, 94209 Regen 
Name und Art der Übung: UWB PzGrenKp, Geländebegehung 
Truppenstärke: 
 
 

  16 Soldaten 
    4 Radfahrzeuge  

0 Wasserfahrzeuge 
0 Luftfahrzeuge 

 
davon 0 Truppen anderer Nation mit insgesamt 0 Soldaten und 0 
Radfahrzeugen  
            

Einzelheiten der Übung: Geländebegehung  
  

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der übenden Truppe fernzuhalten. Das 
Auflesen von Fundmunition oder Munitionsteilen ist verboten. Wer militärische Kampfmittel findet, hat 
dies der übenden Truppe oder der nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen. 
Neben den Jagdberechtigten sollen auch die Bewohner abgelegener Gemeindeteile oder einzelner Ge-
höfte in ortsüblicher Weise von der Übung benachrichtigt werden. 
Manöverschäden müssen sofort nach Bekanntwerden bei der örtlich zuständigen Gemeinde gemeldet 
werden. 
 
 

------------ 
 
 
Sparkasse Niederbayern-Mitte; 
Aufgebot für ein Sparkassenbuch 
                                                       
 
Das Aufgebot wurde für das Sparkassenbuch Nr. 3405386867 beantragt. 
 
Der Inhaber dieser Urkunde wird hiermit aufgefordert, binnen 3 Monaten vom heutigen Tage an, seine 
Rechte bei der Sparkasse Niederbayern-Mitte anzumelden und die Urkunde vorzulegen, widrigenfalls 
die Kraftloserklärung der Urkunde erfolgen wird. 
 
Landau, den 10.02.2025 
SPARKASSE NIEDERBAYERN-MITTE 
gez. Anja Kaiser 
-Privatkunden-Abteilungsleiterin- 
 
 
 
 

--------------- 
 
 
 

LANDRATSAMT DINGOLFING-LANDAU 
gez. 

Werner Bumeder 
Landrat 


